
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Lea Heidbreder und Daniel Köbler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
– Drucksache 18/4307 –

Klimaschutz in der sozialen Wohnraumförderung

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/4307 – vom 27. September 2022 hat folgenden Wortlaut:

Die anhaltende Klimakrise zeigt sich auch in Rheinland-Pfalz deutlich. Massive Schäden in den Wäldern, zunehmende Extrem-
wetterereignisse wie im Ahrtal oder stetig neue Hitzerekorde sind nur einige Beispiele für die starken Veränderungen in unserer 
Umwelt. Auf diese Geschehnisse müssen auch die Förderprogramm des Landes angepasst werden, was unter anderem im Rahmen 
der Anpassungen der Wohnraumförderung an Energieeffizienzstandards passiert. So soll sich zukünftig die Anforderung zur 
Wohnraumförderung am Energieeffizienzhaus-Standard orientieren.
Wir fragen die Landesregierung:
1.	 An welchen Kriterien orientiert sich aktuell die Wohnraumförderung in Rheinland-Pfalz?
2.	 Wie viele Wohnungen werden derzeit in Rheinland-Pfalz durch eine Wohnraumförderung unterstützt?
3.	 An welchen Kennzahlen im Bezug zum Energiebedarf soll sich zukünftig der geförderte Wohnraumbestand in Rheinland-Pfalz 

orientieren?
4.	 Welche Einsparungen (Energiekosten und CO2 Äquivalente) können i. d. R. durch eine energetische Sanierung (nach Energie-

effizienzhaus) im Vergleich zu einer unsanierten Wohnung (selber Größe) erwartet werden?
5.	 Welche Vorteile können Mieter*innen durch eine energetische Sanierung des geförderten Wohnraums im Bezug zum Hitze- 

und Kälteschutz i. d. R. erwarten?
6.	 Mit welchen weiteren flankierenden Maßnahmen (z. B. Modellvorhaben, Förderungen) unterstützt die Landesregierung die 

angestrebte Klimaneutralität des geförderten Wohnraumbestands?
7.	 Wie plant die Landesregierung den Klimaschutz zukünftig stärker in der Wohnraumförderung zu berücksichtigen?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem Schreiben beantwortet.
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111. Oktober 2022 

Kleine Anfrage Drs. 18/4307 der Abgeordneten Dr. Lea Heidbreder und Daniel 
Köbler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE_N) 
,,Klimaschutz in der sozialen Wohnraumförderung" 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Kleine Anfrage beantworte ich namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Ziel der sozialen Wohnraumförderung ist gemäß § 1 Abs. 1 des Landeswohnraumför­

derungsgesetzes (LWoFG) die Unterstützung von Haushalten, die sich am Markt nicht 

angemessen mit Wohnraum versorgen können. Die soziale Wohnraumförderung in 

Rheinland-Pfalz orientiert sich daher überwiegend an sozialen Kriterien wie etwa Ein­

kommensgrenzen und Haushaltsgrößen. 

Daneben fließen zusätzliche Kriterien ein, um die weiteren in § 1 Abs. 2 LWoFG ge­

nannten Ziele zu berücksichtigen, beispielsweise die Einsparung von Energie als ein 

Beitrag zum Klimaschutz. Mit den Modernisierungsprogrammen des Landes für Miet­

wohnungen sowie für selbst genutzten Wohnraum werden seit vielen Jahren insbe­

sondere bauliche Veränderungen gefördert, durch die Endenergie (energetische Mo­

dernisierung) bzw. nicht erneuerbare Primärenergie nachhaltig eingespart oder das 

Klima nachhaltig geschützt werden . 



lf Rheinlandpfalz . 
MIN ISTERIUM DER FINANZEN 

Das „Sonderprogramm zur Förderung des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus" 

hat - vor dem Hintergrund der mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinba­

rung „W Klimagerechter Sozialer Wohnungsbau 2022" - erhöhte, über die aktuellen 

gesetzlichen Regelungen hinausgehende Anforderungen an den Klimaschutz. 

Zu Frage 2: 

Im Jahr 2022 wurden bislang (Stand: 30. September) von der Investitions- und Struk­

turbank Rheinland-Pfalz (ISB) 1.265 Wohneinheiten im Rahmen der sozialen Wohn­

raumförderung gefördert. 

Zu den Fragen 3 und 7: 

Das „Sonderprogramm zur Förderung des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus" in 

Rheinland-Pfalz ist am 15. Juni 2022 in Kraft getreten (siehe MinBI. S. 129). In diesem 

Sonderprogramm sind das Effizienzhaus (EH) 55 für den Neubau und das EH 85 für 

die Modernisierung von Wohnraum Fördervoraussetzung. 

Mit der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wird ab 2023 u. a. der zu­

lässige Jahres-Primärenergiebedarf für Neubauten von bisher 75 Prozent des Primär­

energiebedarf$ des Referenzgebäudes auf 55 Prozent reduziert. 

Die Förderprogramme der sozialen Wohnraumförderung werden entsprechend den 

noch zwischen dem Bund und den Ländern zu schließenden Verwaltungsvereinba­

rungen zum sozialen Wohnungsbau 2023 sowie den neuen gesetzlichen Regelungen 

angepasst. Die Landesregierung plant, auch zukünftig finanzielle Anreize für beson­

ders energieeffiziente Wohnungen und die Verwendung ökologischer Baustoffe im 

Rahmen der sozialen Wohnraumförderung unter Berücksichtigung der Bezahlbarkeit 

des Bauens und Wohnens zu schaffen. 
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Zu Frage 4: 

Ein EH 85 benötigt grundsätzlich 85 Prozent des Primärenergiebedarfs des vergleich­

baren Referenzgebäudes, ein EH 40 entsprechend 40 Prozent des Primärenergiebe­

darfs. Da die zu sanierenden Wohngebäude unterschiedliche energetische und kon­

struktive Voraussetzungen haben, können gleiche Maßnahmen durchaus zu unter­

schiedlichen Effizienzhaus-Stufen führen. Daher ist es wichtig, ein energetisches Ge­

samtkonzept zu erstellen. Je nach Ausgangslage können mit geplanten energetischen 

Sanierungsmaßnahmen hohe Energieeinsparungen erzielt werden. Wird die Gebäu­

dehülle vollständig sowie zeitgemäß wärmegedämmt und kommt eine effiziente Haus­

technik mit Nutzung von erneuerbarer Energie zum Einsatz, können laut Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW) Energieeinsparungen von mehr als 60 Prozent gegenüber 

dem unsanierten Zustand erreicht werden. 

Zu Frage 5: 

Mieterinnen und Mieter können durch eine energetische Sanierung von gefördertem 

Wohnraum Kostenersparnisse hinsichtlich künftiger Mietnebenkosten für Heizungs­

bzw. Klimaanlagen erwarten. Zugleich führt die Modernisierungsförderung des Landes 

dazu, dass sich hinsichtlich der Kaltmiete die Modernisierungsumlage unter Berück­

sichtigung der Förderung verringert und Mietobergrenzen zu beachten sind. 

Mit einer energetischen Sanierung können Mieterinnen und Mieter nicht nur Heizkos­

ten einsparen, auch der sommerliche Wärmeschutz wird verbessert. Durch die Däm­

mung eines Wohngebäudes wird der Wohnkomfort durch raumseitig höhere Oberflä­

chentemperaturen und die Reduzierung unangenehmer Zugluft aufgrund der dichte­

ren Gebäudehülle erhöht. Die Belüftung der Räume muss dabei durch regelmäßiges 

Lüften oder Lüftungssysteme gewährleistet werden. 

Zu Frage 6: 

Im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen Rheinland-Pfalz so­

wie des Klimabündnisses Rheinland-Pfalz wird beabsichtigt, gemeinsam mit den Part­

nerinnen und Partnern Modellprojekte zum Thema „Klimagerechtes und bezahlbares 

. 3/4 



Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER FINANZEN 

Wohnen und Bauen" zu initiieren. Dabei steht neben dem Neubau von Wohngebäu­

den vor allem die Sanierung von Bestandsgebäuden und Quartierslösungen im Vor­

dergrund. Wichtige Aspekte für die klimagerechte Bauweise sind die ökologische und 

die ökonomische Qualität, die Verwendung nachwachsender Rohstoffe, die Kreislauf­

fähigkeit, der Einsatz erneuerbarer Energien sowie die Beachtung der Lebenszyklus­

kosten. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ ~ 
Doris Ahnen 
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